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Amtliches

L erkündigungsblatt
für den Amtsbezirk Dnrlach .

Rr . «5. Freitag , de» 2. November 1SL7.

Bekanntmachung
Nr . I.. 1800/8 . 17. K.R .A.

betreffend Beschlagnahme , Beränßernng , Verwendung

«ud Meldepflicht von pflanzlichen GerSstoffanszüsen im¬

künstlichen Gerbnritteln .

Vom 19 . Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen KriegLministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht

nach Sen allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬

wirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die Beichlag-

nahmevorschriften nach 8 6 der Bekanntmachung über die

Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom

26. April 1917 (Reichsgeietzbl. S . 376)^ und jede Zuwider¬

handlung gegen die Meldepflicht und Pflicht zur Führung
eines Lagcrbuches nach 8 5 der Bekanntmachung über

Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917 (ReichSgcsctzblatt
S , 604) ' bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han -

telsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhal¬

tung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1915 (Reichsgesetzbl. S . 603) untersagt werden .

Z 1. Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :

a) di« Auszüge aus pflanzlichen Gerbstoffen jeder Art ;

i>) die künstlichen Gerbmittel .

AIS künstliche Gerbmittel im Sinne dieser Bekannt¬

machung gelten alle nicht rein pflanzlichen und rein tieri¬

schen Gerbmittel , insbesondere Snlfiizellulofe -Ablau - e,
Neradol und dergleichen.'

8 L Beschlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt.

* Mit Gefängnis bis zu einem Kahre oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬
straft :

1 . . . :
L . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬
kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs¬
oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt :

S. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu-

,
widerhandelt :

4 . wer den erlassenen Ansfübrungsbestimmungen »u-
widerhandelt.

- Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht iu der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe
«der Geschäftsbücher oder dir Besichtigung oder Untersuchung
der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert , oder wer
vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder
zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mona¬
ten und mit Geldstrafe bis zu 10 00V Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft: auch rönnen Vorräte, die verschwiegen
worden sind, im Urteil« als dem Staate verfallen erklärt
werden , obne Unterschied, ob sie dem Auskunstspslichtigen ge¬
boren oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der »r am Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht i» der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige «der »»vollständige Angabe » « acht,
»der wer fahrlässig di« »oroeschriebene » La-eHstchrr ein«»-
, 'ichtcn »der zu fuhr«» « st»« »» , wich mit G«ldst»«sr bis »»
L000 Mark destraff

8 s . Wirkung dar Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat Sie Wirkung , Laß die Dvr -

nahme von Veränderungen an den von ihr berührte »

Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Ver¬

fügungen Wer sie nichtig sind- Den rechtsgeschädlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolge«.

8 4 . Ausnahmen .

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen u«L

Verfügungen zulässig, die auf Grund der nachfolgenden
Bestimmungen oder mit Erlaubnis der Kriegs -Rohstoff-

Abtcilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
erfolgen .

8 ö. Beräußerungs - und Bcrwendungserlaubnis .

Trotz der Beschlagnahme ist unbeschadet der sonst be¬

stehenden Bestimmungen oder besonderer Anordnung der

Kriegs -Nvhftoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kricgsministeriums gestattet :

1. die Veräußerung und Lieferung an und durch die

Kriegsleder -Akticngesellschaft, Berlin ^ 9, Buda »

pesterstr. 11/12, und die Verwendung der durch die
Kri egsleder -Aktieugcsellschaff bezogenen bsschag-

nahnttcn Gegenstände zur Herstellung von Leder
im eigenen Betriebe :

2 . die Verwendung der aus pflanzlichen Gerbstoffen
gewonnenen Gcrbbrühen von weniger als 10° 8s .
Dichtigkeit zur Herstellung von Leder im eigenen
Betriebe :

3. die Veräußerung , Lieferung und Verwendung von
Chrom salzen un d gewöhnlichem Alaun :

4 . die Verwendung der am 19. Oktober 1917 nachweis¬
lich im Besitze der Gerbereien oder Lederzurichte-

reien befindlichen , von dieser Bekanntmachung be¬

troffenen Gegenstände , soweit nicht die Bekannt¬
machung Nr . Ob. II 588/10 . 15. K .R.A . (Verbot
künstlicher Beschwerung von Leder) es verbietet :

5. Sie Veräußerung und Lieferung der unter 8 Id

fallenden Stoffe an andere Abnehmer als Gerbe¬
reien oder Leöerzurichtereien .

8 6. Meldepflicht.

Das Leber-Zuweisungs -Amt der Kriegs -Rohstoff»

Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
ist berechtigt , nach Maßgabe der Bekanntmachung über

Auskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichsgesetzbl. S . 604)

jederzeit Auskünfte über die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände zu verlangen .

8 7. Anträge und Anfragen .

Anträge und Anfragen sind ausschließlich an das Le-

der-Zuweisungs -Amt , Berlin V 9, Budapesterstr . 11 , zu

richten, von welchem auch die Vordrucke für Antrags -, Er¬

laubnis - und Meldescheine zu beziehen sind .

8 8. Inkrafttreten .

Di « Bekanntmachung tritt mit dem 18, Oktober ItzAk

in Kraft .
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr . Lst. II.

1000/4 . 16. K .R .A. , betreffend Verbot der Extraktion oo»

Gerbrinden , vom 1 . Juni 1916, außer Kraft .

Karlsruhe , den 19. Oktober 1917.

Der Stellv . Kommandierende Genwal :

s. i,. Lsd « rt . Generalleutnant .
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Bekanntmachung
Nr. ?s. 18M/S . 17. KIk « .

Bchtzlasnahn« von HolssekswS « » Sil«M»
zellstoff.

Nom 18. Okt -cher 1917.
Nachstehend« Bekanntmachung wird auf Ersuche» 8o»Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeine »Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , Satz , soweit niDk» ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafe « ver¬wirkt sind, jede Zuwiderhandlung nach 8 6 Ser Bekannt -machung über öir Sicherstellung von Kriegsbedarf rn herFassung vom 3« . April 1917 (Reichö̂ esetzbl . S . 370) *

bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewer¬bes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu¬verlässiger Personen vom Handel vom 28. Septeuiber MWMeichh-GesetzSl . S . 603) untersagt werden .

8 1 . Ssaschtagnah«»«.
Beschlagnahmt werden hiermit alle vorhandenen u»tzukünftig hcrgeftellten oder eingeflihrtrn Menge « « »Hotzsellstoff und Strohzellstoff .

8 2. Wirkung her Beschlagnahme.
Die Beschlagnahm« hat di« Wirkung , daß di« Bov-» ahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬genständen verboten ist und rechtste schriftliche Verfügun¬gen über sie nichtig sind . Den rechtsgeschäftlichen Verfü¬gungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege derZwangsvollstreckung oder Arrestvvllztehung erfolgen .

8 8. Liefernngserlanbnis .
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Ma¬serung von Holzzellstoff und Strrchzellstoff gegen eine«Bezugsschein der Zellstoff-Verteilungsfftelle in Charlotten¬burg , Joachims -taler Str . 1, gestattet . Bis zum 1. Dezem¬ber 1917 ist öir Veräußerung und Lieferung von Holsseü -

sioff und Strohzellstofl auch ohne Bezugsschein erlaubt .

8 4. BerarbeitnngSerlanbniS .
Trotz der Beschlagnahme ist öle Verarbeitung herjent -gen Mengen Holzzcllstoff und Strohzellstoff gestattet, fürwelche ein Bezugsschein (§ 3) vorliegt oder deren Ver¬arbeitung aus eigenen Beständen des Verarbeiters durch« inen Verarbeitungsschein der Zellstoff-VerteilnngSstelleerlaubt worden ist. Die Verarbeitung darf nur unter denvon der Zellstoff-VerieilungAstelle vvrgefchriebenen Be¬dingungen erfolgen .
Auch ohne Bezugs - oder Verarbeitungsfchein ist dieeinmalige Verarbeitung derjenigen Mengen Holzzellstoffoder Strohzellstoff gestattet, welche der Hälfte öer vom1- Juli bis SO. September 1917 verarbeiteten ZeWoG -menge entspricht.

8 5. Ausnahme».
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von de«Bestimmungen dieser Bekanntmachung sinö eingehend Mbegründen und bei der Zellstoff-Verteilungsstelle in Chav--lottenburg . Joachimstaler Str . 1 . einzureichen . Die Ent¬scheidung trifft die Kriegs -Rohftoff-Abteilung des König¬lich Preußischen Kriegsministeriums .

8 6 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mn 18. Oktober 1917 i»Kraft .

Karlsruhe , den 18. Oktober 1917.
' Der Stellvertretende Kommandierende General ;

Jsbert . Generalleutnant .

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all»Gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬straft :
1. . . . -.
L. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstandbeiseiteschaftt . beschädigt oder zerstört, verwendet- verkauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs -oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt :S. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen-stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerbandelt :
4. wer de» erlassenen AnKfühvnnoSbestimmung«« »«-wiverhandekt.

Verordnung
bete, teilweise

*
Außerkraftsetzung der Verordnung vom

ZS. s. 1917 Nr . 811. r . 17 ,4W . 1, betreffend Regelung
-ex Arbeit in Weh-, Wirk - «nd Strickstoffe verarbeitende «

Gewerbezweige «.
Die Bekanntmachung Nr . 811 3. 17 4W . 1 vom 38.

8. 1S17 , betreffend Regelung der Arbeit in Web- , Wirk-
n «L Strickstoffe verarbeitenden Gewerbezweigen wird
hiermit für die von militärischen Stellen zur Vergebung
gelangenden Herresnäharbeiten jeder Art mit sofortiger
Wirkung außer Kraft gesetzt.

Karlsruhe , den 1. Oktober 1917.
Der Stellvertretende kommandierende General :

Jsbert , Generalleutnant .
(Nr . 6954 .) Verordnung zur Aßänderung der Verord -
nnng über Weintrester und Traubcnkerne vom 3 . August101h (« eichs-Gesetzbl. S . 887) .

Vom 27 . September 1917
Der BundeSrat hat auk Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung de» Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw . vom 4 August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S .327 ) folgende Verordnung erlaffen :

Artikel l.
In der Verordnung über Weintrester und Traube «kernevom 3. August 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 887) werden fol¬gende Minderungen vorgenommen :
1 . § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„ Von der UeberlassungSpflicht sind befreit Weintrester,die zur Berfütterung im eigenen Wirtschaftsbetriebe des

Winzers, bei Genossenschaften oder Gesellschaften im Wirt¬
schaftsbetrieb ihrer Mitglieder erforderlich sind ; dies gilt je¬doch für Weintrester, aus denen Branntwein hergestellt ist,nur soweit , als sie zu Branntwein für den eigenen Wirt-
schaftsbedarf verarbeitet <8 3 Satz 2) oder vom KriegSaus-
schuffe für Ersatzfutter zur Berfütterung freigegeben sind ."2. Im 8 9 Abs . 1 erhält die Nr . 1 folgende Fassung:

„ 1 . für frische Trester 6,00 Mark für den Doppelzentner," .3. Im 8 13 Abs . 1 Nr . 2 ist statt „ verarbeitet (8 3)
"

zu setzen :
„verfüttert oder verarbeitet ( 8 2 Abs 4 . z 3).

" .4 I « 8 13 Abs 1 erhält die Nr . 3 folgende Fassung:
„3. wer den vom Reichskanzler nach 8 2 Abs . 3 odervon den Landeszentralbehörden nach ß H erlassenen Be-

stimmungen zuwiderhandelt "
Artikel II.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft .
Berlin , den 27 . September 1917.Der Stellvertreter des Reichskanzler» :

_ vr . Helfferich ._
( Nr . 6957 .) Bekanntmachung zur Abänderung der AuS-
sührnngsbestimmungen vom 21. September 1916 zurVerordnung über Trester und Traubenkerne vom 3 .AugustW» . . 1916 (Reichs -Gesetzblatt Seite 887 ) .Vom 28 . September I9l7 .
Mrä,Auf Grund der 88 2, 3 der Verordnung über Tresterund Traubenkerne vom 3 . August 1916 ( Reichs - GesetzblattS . 887 ) und des 8 1 der Bekanntmachung über die Errich¬tung eines Kriegsernährungsamts vom 22 . Mai 1916 ( Reichs-
Gesetzblatt S . 402 ) wird bestimmt :

Artikel l .Die Ausführunzsbestimmungen vom 21 . September 1916
zur Verordnung über Trester und Traubenkerne vom 3 . Au¬
gust 1916 (Reichs -Gesetzbl. S , 887) werden wie folgt ab¬
geändert :

§ 3 Abs . 1 erhält folgende Fassung:
Wer bei der Weinkelterung Trester gewonnen hat , darfaus ihnen Branntwein für den eigenen Wirtschaftsbedarf

Herstellen , soweit nach den zur Verordnung über den Verkehrmit Branntwein aus Klein und Obstbrennereien vom 24 . Fe¬bruar 1917 (Reichs- Gcsetzbl. S . 1791 ergangenen Ausfüh¬rungsbestimmungen vom 26 . Juni 1917 (Zentralblatt fürdas Deutsche Reich S . 141) den Brennern das eigene Er¬
zeugnis zum Verbrauch im eigenen Haushalt belassenwerden kann.

Artikeln .
8 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung :
Wer «us Weintrestern Branntwein über die nach § 3

Abs . 1 zugrlaffene Menge Herstellen will, bedarf hierzu derErlaubnis des Kriegsausschusses für Ersatzfutter oder dervon ihm bezeichnten Stelle . Er ist verpflichtet, den in der
flüssigen Schlempe enthaltenen Weinstein nach näherer An¬
ordnung des KriegSaussckuffe » zu gewinnen.

Artikel III.
§ 7 erhält folgende Fassung :
DaS AuSsondern der Traubenkerne au» den der Ueber-

laffungSpflicht unterliegenden Weintrestern ist «ntersagt .
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Ber-

kllndung in Kraft .
Berlin , den 28 . September 1917 .

Der Staatssekretär deS KriegSernährungsamtS :
v » n Waldow .
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<x>r») Verordnung über Wein .
Vom 31. August 1817.

Auf Grund der Bekanntmachung Aber Krirgsmatz -
yahrueu zur Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai
MS (Reichs -Gesetzbl . Seite 101) wird verordnet :

81 .
Als Wein im Sinne dieser Verordnung gelten die

durch alkoholische Gärung aus Sem Safte der frischen
Weintraube hergestellten Getränke einschließlich der
Dessertweine (Z8 1 , 2 des Weingrsetzes vom 7. April 1909,
Reichs -Gesetzblatt Seite SS3) .

§ 2.
Die Versteigerung von Wein ist verboten , soweit es

Nh nicht um eigenes Gewächs handelt
Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen

Uber die Versteigerung von eigenem Gewächs erlassen .

8 3.
Kaufverträge über Weintrauben am Stock , Trau -

denmaische , Traubenmost oder Wein aus der Ernte 1917
dürfen bis zu dem Tage , an Sem die amtliche Bekanud -

>abe des Beginns der Lese in der Gemarkung ergeht , in
der der Wein wächst , nicht abgeschlossen werden . Ver¬
träge dieser Art , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
«md nach dem S1 . Dezember 191« abgeschlossen find , find
nichtig .

81.
Vom 19. September 1917 ab hat bei jeder Beräutze -

« »na von Wein , von Trauben zur Weinbereitung , von
Traubenmaische und Traubenmost an Personen , die mit
diesen Erzeugnissen Handel treiben oder sie gewerbs¬
mäßig weiterverarbeiten , einschließlich der Inhaber von
Säst - , Schank - und Speisewirtschasten , der Veräußerer
dem Erwerber eine Bescheinigung auszustellen und aus -

»uhändigen , aus der Name und Wohnort des Veräuße¬
rers und des Erwerbers , der Tag der Veräußerung , die
Art , Herkunft und Menge sowie der Preis der veräußer¬
ten Ware ersichtlich sind . Der Erwerber hat diele Be¬
scheinigung aufzubewahren und auf Verlangen den Be -
»uftragten der Preisprüfungsstelle und den Beamten
»der Beauftragten - er Polizeibehörde vorzulegen .

8 5.
Der Handel mit Wein , ist vom 20. September 1917

«b nur solchen Personen gestattet , denen eine besondere
Erlaubnis zum Betriebe des Handels mit Wein durch
die von der Landeszentralbehörde bestimmte Stelle er¬
teilt worden ist . Dies gilt auch für Personen , die bereits
vor diesem Zeitpunkt Handel mit Wein getrieben hüben .

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf

1 . den Verkauf felbstgewonnener Erzeugniffe - es
Weinbaues :

2. Klcinhandclsbetriebe , in denen Wein nur unmit¬
telbar an Verbraucher abgesetzt wird :

S. Behörden und andere Stellen , denen amtlich die
Beschaffung und Verteilung von Wein übertra¬
gen ist, auf letztere in den Grenzen der Uebertra -
gung .

Neben der nach Abs . 1 erteilten Erlaubnis bedars es
znm Handel mit Wein einer weiteren Erlaubnis nach
8 1 der Verordnung über den Handel mit Lebens - und
Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels
vom

21 . Juni 1916 ( Neichs -Gcsctzbl . S . -61)
sch Juli 1!>17 lNeichS -Gesetzbl . S . 626)

nicht . Bei Personen , denen nach der genannten Ver¬
ordnung bereits eine Erlaubnis zum Handel mit Le¬
bensmitteln erteilt worden ist, gilt diese Erlaubnis als
Erlaubnis im Sinne des Abs . 1, sofern sie ausdrücklich
auf Wein erstreckt ist.

Die Vorschriften in 88 3 bis 5, § 6 Ms . 3 bis 4, 88 7,
8 der Verordnung über den Handel mit Lebens - und
Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels

24. Juni 1916 . . . . . ...
vom lg

'
Juli 1917 ^ " öen entsprechende Anwendung .

8 6.
Personen , denen nach 8 - die Erlaubnis zum Handel

mit Wein erteilt ist, haben auf schriftlichen oder gedruck¬
ten Mitteilungen , die sie im geschäftlichen Verkehre ver¬
senden , den Tag der Erteilung der Erlaubnis sowie die
Stelle zu vermerken , die die Erlaubnis erteilt hat .

8 7.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten Stellen können Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten des 8 3 Abs . 1, des 8 3 Satz 1 . der 88 4 bis 6 zulassen .

8 8.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft :

1. wer den Vorschriften im 8 2 Abs . 1, § 3 Satz 1,
8 4 oder den auf Grund des 8 2 Abs . 2 erlassene «
Bestimmungen zmviderhanbelt, -

S. wer ohne die nach 8 - erforderliche Erlaubnis mit
Wein Handel treibt .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen¬
stände erkannt werden , auf die sich die strafbare Hand¬
lung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören
oder nicht .

8 9.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft , wer der
Vorschrift im § 6 znwiderhandelt .

8 10 .
Diese Verordnung tritt am 8. September 1917 i«

Kraft .
Berlin , den 31 . August 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .
Dr . Helfferich .

Vom 5. September 1917.

Regelung des Verkehrs mit Wein bctr .
Zum Vollzug der Bundesratsverordnung vom 31 .

August 1917 über Wein (Reichs -Gesetzblatt Seite 731)
wird verordnet :

Landeszentralbehörde im Sinne der Verordnung ist
bas Ministerium des Innern . Zuständige Stelle im
Sinne des 8 7 ist das Bezirksamt .

Die amtliche Bekanntmachung des Beginns der Lese
nach 8 3 erläßt das Bürgermeisteramt .

Zur Erteilung , Versagung und Zurücknahme der Er¬
laubnis , sowie zur Untersagung des Handels mit Wein
sind die auf Grund unserer Verordnung vom 13. Juli
1916, den Handel mit Lebens - und Futtermitteln und die
Bekämpfung des Kettenhandels betreffend (Gesetzes - und
Verordnungsblatt Seite 187), bei den Bezirksämtern er¬
richteten Stellen zuständig . *

lieber Beschwerden gegen die Versagung oder die
Zurücknahme der Erlaubnis und die Untersagung des
Handels , sowie über Streitigkeiten , welche sich aus der
Uebernahme und der Verwertung der Vorräte eines
Händlers in den genannten Fällen ergeben , entscheidet
der Landeskommissär .

8 2.
Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Han¬

del mit Wein ist beim Bezirksamt schriftlich einzureichen .
Es ist öabet anzugeben , ob und seit wann der Antrag¬
steller bereits mit Wein gehandelt hat , ob und von wel¬
cher Stelle er eine Erlaubnis zum Handel mit Lebens¬
mitteln nach 8 1 der Verordnung über den Handel mit
Lebens - und Futtermitteln und zur Bekämpfung des

" zull 1917 lR - « S-G - I- tz« l . S . » >
besitzt und für welche Zeit , für welches Gebiet und für
welche Arten von Wein ( offene oder Flaschenweine ) die
Erlaubnis beantragt wird .

§ 3.
Bevor über die Erteilung , Versagung oder Zurück¬

nahme der Erlaubnis , sowie über die Untersagung des
Handels Entscheidung getroffen wird , ist der zuständigen
Handelskammer Gelegenheit zur Aeutzeruug zu geben .

8 4.

Auf das Verfahren der in 8 1 Absatz 3 dieser Ver¬
ordnung bezeichneten Stelle finden die Vorschriften der
8§ 19 und 27 der landesherrlichen Perordnung vom 31.

August 1884, das Verfahren in Verwaltungssachen be¬
treffend , sinngemäße Anwendung . Ueber die Erteilung
der Erlaubnis ist dem Antragsteller eine Bescheinigung
auszustellen .

8 °.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft .
Karlsruhe , den S. September 1917.

Grobherzogliches Ministerium des Innern :
Der Ministerialdirektor :

Pfisterer . Dr . Di Msr .
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MwrdNUW .
( Vom 22 . Oktober 1917 .)

Den Verkehr mit Wein betreffend .
Nus Grund der Bundesrarsverordnung vom 2b. Sep¬

tember 1915 über die Errichnmg von Preispcüfungistellen
und die Versorgungsregelunq in der Fassung der Bekannt¬
machungen vom 4 November 1915 und 6 Juli 1916 lReichs -
Gesetzbl . 1915 S . 607 . 728 und 1916 S . 673 ) und nach er-
solgtcr Zustimmung dcS KriegsernährungSamtes wird ver¬
ordnet , waS folg : : 1

8 1
Die Ausfuhr von Traubenwein aus dem Grohherzogtum

ist nur auf vrund eines BersandscheineS gestattet . Der Ver¬
sandschein ist bei Benützung der Bahn oder des Damosschiffes
dem Frachtbrief anzusMicßen ; erfolgt die Ausfuhr in anderer
Weise, so hat di « den Traubenwein nach außerbadischen Orten
verbringende Person den Bei sandschein bei sich zu führen .

8 2
Die Ausstellung des BersandscheinS eriolgt durch das

Landesprcisamt Der Antrag auf Ausstellung eine» Ber -
sardscheine» ist schriftlich beim Landespre .samt <Karlsruhe ,
Kriepstraße b) emzureieden unter Angabe des Namens und
des Wohnortes oder Sitzes der gewerblichen Niederlassung
des Versenders und Empfängers sowie der . Art und Menge
und des Preises deS zu versendenden Weines und unter An¬
schluß eiueS Frachtbriefes .

8 3-
Für den Versandfchein ist eine Gebühr von je 20 Pfennig

für jedes Hektoliter als Entschädigung für VerwaltuugSkosten
an das Landespreisamt zu entrichten .^ 8 4 -

Winzer . Winzervereinigungen , Händler und Erwerber
von Wein haben stiem Landespreisamt auf Verlangen Aus¬
kunft über den Geschäftsbetrieb , insbesondere über die vor¬
handenen Vorräte von Wein , zu erteilen .

8 s
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Ver¬

ordnung werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft .

8 6
Diese Verordnung tritt am 24 . Oktober 1917 in Kraft .
Karlsruhe , den 22 . Oktober 1917 .

Grobherzogliches Ministerium des Innern ;von B odman ._ ilr. Schü hly .
Dnrlach , Hanveksregister » , O Z 38 Ein¬

getragen 15 Oktober 1917 . Süddeutsche Diseonto -
tzesrüschust , Aktiengesellschaft , Mannheim In Durlach
ist eine Zweigniederlassung errichtet unter 5er Firma
Süddeutsche Dir conto Gesellschaft, Aktiengesellschaft ,
Depositenkasse . An Pforzheim , Lahr , Freiburg ,
Heidelberg , Landau , Bruchsal , Karlsruhe , Worms ,
Baden - Baden sind Zweigniederlassungen errichtet
und zwar in Bruchsal mit dem Firmenzusatz De¬
positenkasse . Gegenstand des Unternehmens : Der
Betrieb von Bank - und Hrndelsgeschäfteu aller Art ,
sowie die Fortführung des seither unter der Firma
W . H . Ladenburg L Söhne in Mannheim betriebenen
Bankgeschäfts Grundkapital : Mark 50 000000 —.
Vorstand : vr . zur. Richard Ladenburg , Theodor
Frank , Benno Weil , Felix Benjamin , vr jur . Max
Hesse (Vorstandsmitglieder ) , alle in Mannheim ,
Josef Dürr , Heinrich Unruh . Richard Clemens (stell¬
vertretende Vorstandsmitglieder ), alle in Landau ,
Adolf Cohn , Julius Hirsch , Theodor Hoch , August
Jtschuer , Jacob Kottow , Fritz Moos , Otto Neu¬
häuser , Friedrich Schund . Ludwig Schöffel, Willi
Ullmann , Willy Warnecke, Ludwig Weil, alle in
Mannheim , vr . st- Richard von Kramer in Baden -
Baden , Julius Heidenreich in Frelburg i . Br . , Sieg¬
fried Bcrnkopf in Heidelberg , Regierimgsassesfor
Freiherr von und zu Bodman und Ludwig Mayer
in Karlsruhe , Friedrich Kaul in Landau . Pro¬
kuristen. Die Prokuristen sind berechtigt , in Ge¬
meinschaft mit einem andern hierzu Ermächtigten
die Gesellschaft zu vertreten und die Firma zu
zeichnen Der Ges ^ lschaftsvertrag ist am 5 . Januar
1905 festgestellt, am 19 März 1906 , 27 . März
1907 , 23 . Dezember 1909 und 8 . Juli 1911 ge¬
ändert . Zur Vertretung der Gesellschaft und Zeich¬
nung der Firma ist die Mitwirkung zweier wirk¬
licher oder stellvertretender Vorstandsmitglieder oder
eines wirklichen oder stellvertretenden Vorstands¬
mitglieds und eines Prokuristen oder zweier Pro¬
kuristen erforderlich . Als nicht einzutragen wird

bekannt gemacht : Düs Grundkapital zerfällt in
50 000 aus den Inhaber lautende Aktien zu 1000
Mark . Dis Zahl der Aor.star.d?mitglieder wird von
dem Aufsichtsrat scstgssttzt und soll nicht weniger
als zwei betragen . Die Bestellung zum Mitglied
des Vorstandes und der Widerrist erfolgt durch den
Aussichtsrar zu mUarullem Protokoll . Die General¬
versammlungen der Aktionäre erfolgen durch den
Vorstand oder Aussichisrat unter Mitteilung der
Tagesordnung mittelst öffentlicher Bekanntmachung ,
welche dergestalt zu erlassen ist , daß zwischen dem
Tage der Ausgabe der die Bekarmtmüchimg ent¬
haltenden Zeitung und dem Tage der Versammlung ,
beide Tage nickst mitgSrechnet, ein Zeitraum von
mindestens 18 Togen liegt Die BekLMNuackungeu
erfolgen unter der Firma der Gesellschaft im
Deutschen ReichSanzeiger . Gr . Amtsgericht .

Dorr Verkehr mit EüsMmsserfrfeherr detr .
Aus Grund der Verordnung Großh . Ministeriums

des Innern über Regelung der Versorgung mit Fluh -
fischen vom 15. September 1017 (Gesetzes- lind Verord¬
nungsblatt S . 823 n . fg .) wird noch erfolgter Zustimmung
des ReichSkommissarS für Fischoersorgnng verfügt :

1 .
Für Flußfisch« werden folgende Höchstpreise festgesetzt

für das Pfund :
F-ischarwn Nicker - Großhandels - Kleinhandels¬

preis M > preis M . preis M.
Karpfen 1 .40 1,65 1 .90
Schleien 1,W 1,96 2,20
Hechie I .Mi . 1 .96 , 2,20
Aal - 2M 3,66 :1M
Zander 2M 2,56 2,80
Barsche i .is IM 1,60
Brachsen 1,16 1,25 1,10
Alet (AiteH 1,10 1,25 1,40
Barben 1,18 1,36 1,50
Rasen 0,70 6,80 0,90
Rotaugen (große) 6,7« OM 0,96
Notauaen (kleine) und

Backfische «,66 ' 0,78 6M
2.

Genehmigung zur Verbringung oder Versendung von
Flußfischen nach autzcebadischen Orten (8 7 der Verord¬
nung ) ist vorerst nur für den Versand oder das Verbrin¬
gen von Fischen ans folgenden Amtsbezirken erforderlich :

. l . Mosbach , Ebcrbach, Heidelberg , Mannheim , Schwet¬
zingen , Bruchsal, '

II. Karlsruhe , Ettlingen , Nastatt . Bühl , Offenburg ,Lahr , Ettenheim , Emmendingen .
Die Genehmigung erteilt

in Len Amtsbezirken unter l der Vorstand des Ba -
disch-Unterländer Fischerewereins , Professor Zim¬
mermann in Mannheim , Winbcckstraße, oder die
von ihm Beauftragten, '

in den Amtsbezirken unter II der Vorstand des
Badischen Fischerewereins , Professor vr . Auerbach
in Karlsruhe , Frieörichsplatz 16 III , oder die von
ihm Beauftragten .

Die Genehmigung erfolgt durch Ausstellung besonde¬
rer Versavöscheine.

Für die Genehmigung ist eine Gebühr von 20 Pfg .
für je ganze oder angefangene zehn Pfund zu entrichten.

3.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden

mit GefängntS bis zu 8 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 1600 Mk. bestraft , soweit sie nicht durch Besttm-
mungen des Höchstpreisgesetzes oder der Bundesratsvxr -
ordnung gegen übermäßige Preissteigerung mit einer
höheren Strafe bedroht sind.

Neben der Strafe können, soweit es sich um Verfeh¬
lungen im Sinne deS 8 8 der Bundesratsverordnung
gegen übermäßige Preissteigerung Handelt , Gegenstände,auf die sich die strafbare Handlung bezieht , eingezoge«
werden, ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

4.
Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.
Karlsruhe , den 2 . Oktober 1917.

LandeSvermittelmrgSfte»e für Flußfisch»ers>rg««s.
Druck mr- Vertag von Adolf Dup » in



LieSesgabeüssndNNg fö? die KriegstMehrnsr aus
hiesiger Stadt.

Die Stadtgemeinde Durlach beabsichtigt in Gemeinschaft mit
tzem Roten Kreuz auch dieses Jahr wieder anläßlich des Weihnachts -

sestes eine Liebesgabensendung an die Kriegsteilnehmer aus hiesiger
Stadt zu veranstalten .

Anmeldungen von Adressen zum Bezug der Liebesgabensendungen
werden am Montag , de » 5 . und Dienstag , de » V . Uonrmber
- S . Is . , jeweils vormittags von V,9 bis 12 Uhr und nachmittags
von 2 bis 7 Uhr , im Zimmer Nr . 17 (2 . S : ock) der M » de « bnrg
sth« le entgegengenommen. Wir richten hiermit an alle Familren, die
Angehörige im Felde stehen haben , dir Bitte , sich während der fest¬
gesetzten Zeit zu melden und dis genaue Feldadresse ihrer Angehö¬
rigen anzugeben .

Wir machen darauf aufmerksam , daß nur diejenigen Kriegsteil¬
nehmer bei der Liebesgabensendung berücksichtigt werden können , deren
Adressen rechtzeitig angemeldet werden .

Die Liebesgabem
'
endung soll den im Felde stehenden Einwohnern

unserer Stadt einen heimatlichen Weihnachtsgruß übermitteln . Wir
legen daher Wert darauf , daß möglich alle hiesigen Kriegsteilnehmer
ohne Unterschied des militärischen Dienstgrades in den Besitz der
Liebesgabensendung gelangen .

Die Einwohmrschaft wird gebeten , von etwaigen nachträglichen
Aendernnge » der « « gemeldete » Adresse « die Anmeldestelle » rr
oer ;« gilch in Kenntnis zu setzen , danut die neue Adresse bei der Ab¬
sendung der Pakete berücksichtigt werden kann .

Durlach , den 27 . Oktober 19l7 .
Das Bürgermeisteramt .

Durlach .

Freiwillige Gnindstiicksversteigernnq.
Im Auftrags der Glaser Friedrich Liede Witwe Erben

wird am
Montag , de» S. November ds . Js ., Nachmittags 2 Uhr ,

Kronenstraße 9 hier gegen Barzahlung öffentlich versteigert :
Lgb . Nr . 2751 8 a 77 gm Acker im breiten Wasen , es . Nr .

2739 Karl Kratt Erben , as . Nr . 2753 a Küfer August Häuser
Witwe .

Der Antritt kann sofort erfolgen
Durlach , den 29 . Oktober 19l7 .

Laier , Waisenratstellvertreter.

Durlach
Freiwillige Versteigerung.

Mittwoch , den 7. November
d. Js ., nachmittags 2 Uhr , werden
Hauptstraße 71 hier , Eingang
Amalienstraße , im Auftrag gegen
Barzahlung öffentlich versteigert :

4 hölzerne und 1 eiserne Bett¬
stelle mit Rösten , 1 Komme ds ,
1 eint . Schrank , 1 Singer¬
nähmaschine , 1 Küchenschrank ,
2 Stühle , 1 Schlafsofa (Leder ) ,
1 Plüschsofa , verschiedene
Galerien mit Zubehör , 1 Wasch¬
kesselfeuerung . Meist Hartholz
Möbel und noch gut erhalten .

Im Anschluß hieran , Herren¬
straße 29 im Hof :

1 Kronleuchter , 1 Waschmaschine ,
1 Tisch , 1 Kleiderständer ,
1 Blumentisch , 1 Schaft
1 Schulbank , 2 Galerien mit
Zug , 2 Paar neue Vorhänge ,
1 Zacket und Westen , 1 Wasch -
garnitur , 1 Schirmständer
und 1 Truhe .

Durlach , 31 . Okt . 1917 .
Laier ,

Waisenratstellvertreter .

Zwei anständige Zerren
können in gutem Hause Kost und
Wohnung finden

_ Weiherstratze IS , 4 St

WMiertes Zimmer
sofort zu vermieten

Pfinzstratze 17 , Ladm.

Ks! MijlttkS ZMMtt
mit separatem Eingang zu ver
miete n Hauptstraße 78 1 !I

Äüerstr . 5 im 4 . St . 1 Zimmer
und Küche sofort zu vermieten .

K. W . Aosrrrann .
_ Karlsruhe . Kaiserstraßs 69

Eine 2 -Zimmerwohnung mit
Küche auf 1 . Dezember oder 1 . Ja¬
nuar zu mieten gesucht . An¬
gebote unter Nr . 632 an den Ver¬
lag dieses Blatt es erbeten ._

Ein gm erhaltener
Kinder KkaxpAuhl

ist preiswert zu verkaufen
Wilhelmstr . S, 3 St l

Eine Putzjcan
sofort gesucht

Lürrbachstraße 4V.

Magermilch .
Die Haushaltungen werden ersucht , die Magermilch sofort nach

deren Empfang abzuköchen .
Durlach , den 2 . November 1917 .

KomvrunaLverband Dttmnck» - Stadt .

LÄücksrLLsvdv Msvonts
SvssLIsvdtAkd Li .

— DeposiiLLLAsss —

LLllptsIrsLs 32 ( iw Ksdäncks cksr I>sve >llspotksLs .)
ksruLpreoLsr 30 . kostsvdevLvollto rr. kviodsdarckgirovonlo LsrlsruL «.

Nsuptsitr in iNsnnkeim , Nisdsi-Issssngsn in Ssüsn -Ssiisn , öi-ucks^I,
Î reidm-g i . 8 . , Nsideldei-g , Lsi-isi-sko, I-si»- i 8 , i- snSsu ( plslr ) , pirmsssns ,
piorrksim, Worms , ssi-snkiui -t s . : 8. UrrÄsodurg . Xansts-ir : » scsii -e L Ls.

rskisieüsn : üni-.vsilsi -, Ssi-graboi -n, Lbsi-dsek, Ndonkodsn , Lsi-msi-rksim,
Nssisck i . X. , INosdsck , » lUiksim i . 8 . , Neustsrü i . 8ck« . , bvkvslringon . !

LLLeLLaxitsI mit Lessrvsü 57 NWvrrs» KsrL.
Wir vie unser« samtliciier , ki «äeriits»un § «n slls in das LLnkksek

« insekluxsnärn gessiiiikt «, vie :

Lröltnrurg lalllelläsr Revdllllllgsa wrck xrovisiollskrslsr 8vksvlr -
Ull4 Kirovouieu .

SkvLdru ^g von LsükLreSrt .
Llllcsllt von VesvdLttsvsokssIll lllld LvLsoLs .
Ln- v >iä VerLsrrk von Vsrtpapisrsll , »llsILlldrsollSll Lankaotvn ,

Ssläsortell rraä Lapsus .
voatroils ? srlosdarsr Lüsstsa .
Laasllws von KsISsra rar Vsrriasaug mit aaä olras Lüaäigaag .
vsdsrarrkMS voa IVörtpapisr-sa , vosawsatsa , S ^potksLsa -

arLuaäsa asv . rar Vsrvsltaag ( oklsas vspots ) aack Ss -
sorgaag allsr mit äsr Vsrvsltaag vsrÄllllävusll üssvirätts .

» srmögsnsvsr « s !tung unll lnisrssssnvsrirstung vskr - nkl
«iss ilriszss .

('«der sil« xsscliMicken znxvlgxeiilioit«» virä jeäerinLnn § «§evül>«r
strenxste Versekvisxenlisit bsobneliteb.

Uit, Nüelcsiekt nuk den starken drsintsninanxel Kaden vir unsere Lass «
vri'nrend des Lriexss aur llLvkwittsgs voll 3—6 vkr geöiirrst .

Zwei Fräulein , welche in Tur -
lach beschäftigt sind , suchen einfachen
Mittag - und Abendtisch per
sofort . Angebots unter Nr . 634
an den Verlag d . Bl . erbeten

Eine ne » möblierte Woh¬
nung , bestehend aus Wohn ,
Schlafzimmer und Küche , sofort
oder auf 15 . November zu ver¬
mieten . Zu erfragen

„ Waldstratze SS , Laden .

KrDißkl, AritziM SHÄjiuigk
für leichte Nachmittags - Arveiren
gesucht .

Paul Vogel , Central- Drogerie, I
Hauptstraße 74 .

I
ÄriiiiMPhjMMzk

(Ganelsberg ) Damen und D
Herren , dis bessere

GtelllM -ß
durch Erhöhung ihrer Leistungen !
erstreben,finden schnellfördsrnde !
ForMlsung ; überraschende Er¬
folge Auch Maschinenschreiben .
Rrchlschreibc» . Buchführung .
Schön - und Rundschrift .

Früher Dürrbachstr . , jetzt
GrötziNgerstraße Ä1 >H .

Anmeldungen jederzeit . ^

Mliges « Söche»,
das gut bürgerlich kochen kann , in
kleinen Haushalt für sofort oder
spater gesucht .

Frau H . Lryser . Ha vpjst r . 70

Me irWiße MWege
"

ist zu verkaufen bei
Heinrich Schneide » .

Bädcrstroße 5 . 2 . Stock

sttrirkevssede
besorgt ksrtvLdrerrä

llsmpiwsseksnstsji Svdorpp , llsrlsruiig.
LllllskmesteUe : N » T»pi8li 'tt88S 18 .

Großer deutscher
Schäferhund , gerb
wir schwarzem
Rücken , Zugleder -

Halrband , Name Bernd , entlaufen .
Gegen gute Belohnung und Ersatz
der Futterkasten abzugebsn .

Idr v . Sk ! « «» !!» ! ,
Karlsruh e . Kaissralls s 113

Eise Kkhk
? in gute Hände gesucht

Turmbcrg ,
Friedrichshöhe .

k Geflügel
Jutterkalk

steigert die Legetätigkeit .
' Er¬

hältlich in Pack , ä 5 Pfund
Mk . 2 50 bei

Julius Scharfer
Blumendrogerieu . Photo.Haus

D « r l a ch.



(Sx >Or1 :x >lLl :2 : Lbinchsr LS222 . 4
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^ Vorbsirüs -MoisßvrsvlLstts vNspivl . ^
3 V . L. k . LLsrlsruk « I . Äl I . Al .

V»L Ultrv H . M A« zx^ iL 1 . W'.-O . HV« L» zx» rt « i» — V . 8 « rzxl»» » 8vir H . ZU .
8nms1 :s .x a.bsnä V,9 ULr Im 8 oliv uns n ( xrossss ülfsbsnsrlmrnsr ) : Vsrss,mm1urrx . Um LsLIrstoLv»

LrsoLslLSL virü xsdsvsn . Dsr ? oi -sks -racl .

Den Heldentod fürs Vaterland starb ferner unser
Mitarbeiter

KrarKenlkägcr

Mar Zosel
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2 . Klasse

Wir werden dem tapferen Gefallenen allezeit ein

ehrendes Andenken bewahren .

Dur lach , den 2 . November 1917 .

NnterbLrg «L HeLmls.

Singe « .
W Statt zeöe ^ bssorrösr - err Anzeige .

Jodes - Anzeige .
Verwandten , Freunden und Be -

kannten die traurige Nachricht , daß es W
Gott gefallen hat , unseren lieben , un -
vergeßlichen Vater , Großvater und
Schwiegervater

Fckdliih § kkN« n
Necisor und GeultivderaL

Veteran von 1870/71

gestern im Alter von 68 Jahren zu sich zu rufen .,

Singen , dm 2 . November 1917 . W
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen :

Philippine Schneider , geb . Seemsliu.
Die Beerdigung findet morgen Samstag nachmittag

Z

^

UHr
^

statt
^ ^

Ev ang .Vereinsh ans , Zehntstraße4 .
Sonntag , den 4 . November , abends 7V- Uhr :

MsorMÄtiSKs - JNheLfLier
mit Deklamationen und Ansprache unter Mitwirkung des Jungfrauen¬
chores . Jedermann ist freundlich eingeladen

Wad . siaall .Aeamle imDuhesiand ,
hiesige und auswärtige , werden zu einer Versammlung eingeladen
auf Samstag , de » 3 . ds . Mts . , abends 8 Uhr , im Gasthaus
zum Kranz

Im Interesse der Angelegenheit , sowie wegen Unterschriften zu
einer Eingabe ist zahlreiches Erscheinen erwünscht .

_ Der Beauftragte : Richter .

Meiner werten Kundschaft zur Nachricht , daß mein

Kadengeschäft
von nächster Wsche ab um 6 Nyr abends geschlossen wird .

MM Mg « MMMM.
auch jugendliche, finden sofort Beschäftigung.

A . iASLKBLLVM ' M EZG . , S . - - G .
Fabrik bei Wolfartsweier .

Aue .

Jodes - Anzeige .
Freunden und Bekannten teilen wir die traurige

Nachricht mit , daß unser lieber , braver , unvergeßlicher
Sohn und Bruder

Karl Berger
Jufenterie -Kegimeut Ar . 94 , 7. Komp .

im Alter von 19V , Jahren am 25 . Oktober infolge Ver -
schütiung den Heldentod gestorben ist .

In tiefer Trauer :

Karl Berger , Metzger , s. Fra» Pauline , geb. Rührer ,
nebst Kindern Lina , Otto und Pauliue .

Aue , den 2 . November 1917 .

KKkH - TH§M
l» ZLlrch

i« Seid» HÄ
WrogrMNM

den 4 . Ns » , sysr
KAKSKNS « « « S « « S8SSNSW ^

Aas besiegte
Amerika .

WmBKMpf - Watlch
zwischen

dem Welt -Champion Johnsen
( Amerika )

und dem Weltmeister Markussen
( Deutschland )

am 22 . Jannar I9t4 in Hamburg
Originalausnahmen in 2 Abteilungen .

« « sHHKLNSSLiLLNAKL ^

Der Eiern
des Genies

Herrlich koloriertes Filmschau ,
spiel in 3 Akten .

M LiMMM
Lustspiel in 3 Akten .

Personen :
Rosalie Liebchen Helene Voß
rblora , deren Tochter Mta Clermont
Ein Musiker Hans Westermeier
Wilhelm Kulike Heinrich Corner .

PM TMy Sn - lKM «
in

?Mys KschpitskiWii
Schwank .

M« als SlStze der
HMsm

Komödie in 1 Akt.

Johsuuisderrr « und Stachel¬
beere » , 2 - und Zjährig , Hi « -
beere » . rot und gelb , verschiedene
Vfirftchbäume werden abgegeben
bei ll . XüknLN ,

Schwane , 3 . Stock .

W Wchrleisei,
zu kaufen gesucht

Werdertzratzc 11 , l, . St

Evangelischer Gottesdienst .
So «mtag . den 4 . November 1917.

406jähr . Resormationö - Jubiläum .
In Lurlach :

Vorm . 9V- ,chr - Hr . Stadtpfr . Wolfhard .
Mitwirkung des KirchcngesangvereinS.

Nacbm, 4 Uhr : Liturgischer Gottesdienst,
unter Mitwirkung des Kirchm - und
Schülerchors : Herr Kirchenrat Metzes

In Aue :
Morgens zwi -chen 7 und 9 Uhr fügt»

evtu-g. Schüler und Schülerinnen At>
formauonslieder an versct iedenenPlätz»
des Orts .

Vorm 10V- Uhr : Festgottesdienst mit reichn
liturgischer Ansgestaitung , unter M '
wirknrg des Kirchenchors : Herr Stadt»
Vikar Bap

Nachmittags 4 Uhr : Konfirmanden - GottcS-
dienst, unter Mitwirkung des Schüler -
chors : Herr Stadivikar Batz .

In Wolfartsweier :
Vorm , t» Uhr : Fesrgotterdienst , unter Mii '

Wirkung des Schülerchors : H . rr Stadt-
rikar Bay , ^

In sämtlichen Gottesdiensten Kollekte siü
die ev Tiarpora Gemeinden in Baden .

Evang . Bereinshans .
Sountss 11 lihr : Sonmagich '-Ur.

» 7V- , Reformations Jubelfeier
Montag 6 . Jungsrauenvernu .

, 8 . ÄtanSreuzvcrein .
Dienstag 8V « „ Männer - u . Jüngling «
Freitag 8 „ KriegSgebelslimde.

. 9 „ St -muagichulvsrrer -itt'
Samstag 8 ' /- . Turvni ._ ,

Frredenskapelle — Evg. Gemeinschaft -
Sonntag 9V, Uhr : Predigt Pred . E . Kohnü -

„ 11 Sonntagsschule .
TonnerÄaz8V « , Kriegsbetstunde .

Jmmanuerskapelle Wolfartsweier .
Sonntag 12V, Uhr : SonntagSschute . ,

8 . Predigt . Pred E .KohUÜ -
Mittwoch 8 . KriegSbetstunde.

Hieiqu Nr . 65 de. Amtlichen S "
kün »igungSbl «ttes für den Amtldezw
Durlach .
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